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 Bildung, Familie, Jugend und Sport 

Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 
 

An die/ das/ den 
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/  
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/ 
Wirtschaftsbeirat 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
Vertreter der Presse 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

michaela.raff@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 02.11.2020  
 

 
 

Einladung zur 
2. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Integration, Soziales, Jugend und Sport 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am Montag, 16.11.2020, 18:00 Uhr, im Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld, Kleiner Saal stattfindenden Sitzung des Ausschusses für Integration, 
Soziales, Jugend und Sport ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen gem. Art. 

52 Abs. 3 GO 
 

 2. Sportbeirat: Benennung / Bestellung der neuen Mitglieder 
 

 3. Stadtjugendratswahl 2021/2022 
 

 4. Bereitstellung der Haushaltsmittel für die freiwillige Förderung von ortsansässigen 
Vereinen, Verbänden und Organisationen im sozialen Bereich für das Jahr 2021 
 

 5. Digitalisierung Grund- und Mittelschulen in Fürstenfeldbruck 
 

 6. Errichtung esf-geförderter Deutschklasse im gebundenen Ganztag an der Grund-
schule FFB Mitte 
 

 7. Ergebnisse der Demographie-Studie 2020 - Bedarfsplanung für die Krippen- und 
Kindergartenplätze der Stadt Fürstenfeldbruck bis zum Jahr 2030 
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 8. Erholungsgebiet Pucher Meer, Vorstellung des Sicherheitskonzeptes (Vorabemp-
fehlung) 
 

 9. Erlass einer Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Fürstenfeldbruck über 
die Benutzung des Erholungsgebietes "Pucher Meer" (Pucher-Meer-Satzung - 
PMS) 
 

 10. Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus: Miteinander - Füreinander - 2021 bis 
2028 
 

 11. SA-Nr. 192 Antrag auf lokale Wirtschaftsförderung durch Volksgutscheine; SA-Nr.: 
194 Antrag auf lokale Wirtschaftsförderung durch Corona-Hilfsfonds 
 

 12. SA-Nr. 201: Antrag auf Durchführung des Konzepts Schlüsselmomente auch in 
Fürstenfeldbruck 
 

 13. Projekt ffb.barrierefrei: Aktionsplan 
 

 14. Förderrichtlinien Soziales 
 

 15. Verschiedenes 
 

 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1. Verschiedenes 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 

 

 
An die Mitglieder 
des Ausschusses für Integration, Soziales, Jugend und 
Sport 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

michaela.raff@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 10.11.2020  
 

 
2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, 
Soziales, Jugend und Sport am 16.11.2020; Nachlieferung von 
Sitzungsunterlagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anlage übersenden wir Ihnen die fehlenden Sachvorträge zu den Tagesordnungs-
punkten 
 
 11. SA-Nr. 192 Antrag auf lokale Wirtschaftsförderung durch Volksgutscheine; SA-Nr.: 194 

Antrag auf lokale Wirtschaftsförderung durch Corona-Hilfsfonds 
Vorlage: 2284/2020 
 

 12. SA-Nr. 201: Antrag auf Durchführung des Konzepts Schlüsselmomente auch in Fürsten-
feldbruck 
Vorlage: 2283/2020 
 

 14. Förderrichtlinien Soziales 
Vorlage: 2282/2020 
 

der Sitzung des Ausschusses für Integration, Soziales, Jugend und Sport am 16.11.2020. 
 
 
Für den Tagesordnungspunkt 
 
13. Projekt ffb.barrierefrei: Aktionsplan 

Vorlage: 2280/2020 
 

liegen noch keine Sitzungsunterlagen vor. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Sachge-
biet soll der Punkt am Sitzungstag abgesetzt und in der nächsten Ausschusssitzung behan-
delt werden. 
 
Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten. 
 
Freundliche Grüße 
i.A. 
 
 
 
Michaela Raff 

7

Auss
ch

uss
 fü

r

In
te

gra
tio

n, S
ozia

les
,

Ju
gen

d u
nd S

port

16
.11

.20
20



8

Auss
ch

uss
 fü

r

In
te

gra
tio

n, S
ozia

les
,

Ju
gen

d u
nd S

port

16
.11

.20
20



STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2259/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Sportbeirat: Benennung / Bestellung der neuen Mitglieder 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 15.10.2020 

Verfasser Maurer, Hildegard Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 51 Kinder- und Jugendhilfe, 
Sport 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Vorberatung 16.11.2020 Ö 

2 Stadtrat Kenntnisnahme/ 
Entscheidung 

15.12.2020 Ö 

 

Anlagen: Bewerbungen für den Sportbeirat 
Satzung über den Sportbeirat der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport empfiehlt dem Stadtrat 
folgende sieben Bewerber als Mitglieder in den Sportbeirat zu berufen: 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 

 

 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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Seite 2 

 

Referent/in Kellerer / CSU
 

    Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

1.150 
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

1.150 € 

Folgekosten Jährlich 

     

     
  

1.150 € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Die Gründung eines Sportbeirates wurde im Jahr 2012 von den städtischen Gremien 
beschlossen. Der erste Sportbeirat nahm seine Tätigkeit am 01.04.2013 auf. Die Mit-
glieder des Sportbeirats haben sich in den letzten sieben Jahren tatkräftig am Bru-
cker Sportgeschehens beteiligt. Eines der größten Projekte war hierbei die Beteili-
gung an der Realisierung des Sportzentrums III. Weiterhin ist der Sportbeirat stets 
bestrebt, das Sportangebot in der großen Kreisstadt zu optimieren und setzt sich ak-
tiv für die Belange der örtlichen Sportvereine ein. 
 
Die Amtszeit der derzeit benannten Sportbeiratsmitglieder dauert bis längstens 
31.12.2020 (Beschluss des Stadtrates vom 27.05.2020). Die bevorstehende „Sport-
beiratswahl“ wurde im Rathausreport und der örtlichen Presse bekanntgegeben mit 
der Aufforderung, sich als Kandidat für den Sportbeirat zu bewerben. Weiterhin wur-
den alle Sportvereine diesbezüglich angeschrieben. Bei der Verwaltung gingen bis 
zur vorgegebenen Bewerbungsfrist insgesamt 11 Bewerbungen ein. 
 
Folgende Kandidaten stellen sich zur Wahl: 
 

Bewerber Verein 
Ettner Jakob Sportclub Fürstenfeldbruck 

Gnam Nikolaus Tennisclub und Ski-Club Fürstenfeldbruck 

Hochstatter Franz TuS Fürstenfeldbruck, Abt. Radsport 

Huber Joachim FC Aich 

Kias Rudi Chungun Fürstenfeldbruck 

Knobling Charly Fürsty Speeders Fürstenfeldbruck 

Mack Joachim Tennisgemeinschaft Fliegerhorst Fürstenfeldbruck 
Schmid Lukas TuS Fürstenfeldbruck, Abt. American Football 

Schober Konrad Eislaufverein Fürstenfeldbruck 

Schrimpf Norbert Kraftsportclub Puch 

Sinzinger Ludwig Maria Ski-Club Fürstenfeldbruck 

 
Die Bewerbungsschreiben sowie die Lebensläufe der Kandidaten sind in der Anlage 
aufgeführt. 
 
Der Ausschuss Integration, Soziales, Jugend und Sport ist in Bezug auf die „Sport-
beiratswahl“ in vorberatender Funktion tätig. Der Ausschuss berät darüber, welche 
der Kandidaten zur Bestellung durch den Stadtrat zu empfehlen sind. Ein Sportverein 
kann maximal durch zwei Mitglieder im Sportbeirat vertreten sein. Insofern sind laut 
Sportbeiratssatzung sieben Kandidaten dem Stadtrat zur Bestellung vorzuschlagen. 
Die Amtszeit des zu wählenden Sportbeirats beginnt am 01.01.2021 und endet am 
30.04.2023. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2263/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Stadtjugendratswahl 2021/2022 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 20.10.2020 

Verfasser Alscher, Hannelore Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 52 Schulwesen, 
Mittagsbetreuung 

Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Vorberatung 16.11.2020 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 15.12.2020 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport nimmt den Sachvortrag 
zur Kenntnis und empfiehlt dem Stadtrat, gemäß § 5 der Satzung über den Stadtju-
gendrat der Stadt Fürstenfeldbruck (StjS), den Beginn der Amtszeit des neuen Stadt-
jugendrates zum 01.01.2021 zu beschließen. 

 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Seite 2 

 

Referent/in     Rubin / BBV Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in    Braumiller / BBV Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Am 11.10.2020 fand die Wahl des Stadtjugendrats für die Amtszeit 2021 und 2022 
statt. Die Wahl ergab folgende Ergebnisse: 
 

1. Altersgruppe 14 – 17 Jahre: 
 
folgende 6 Vertreter dieser Altersgruppe wurden gewählt: 
 

1. Veronika Droth   59 Stimmen 
2. Niklas Roth    38 Stimmen 
3. Loi Rothenberger   38 Stimmen 
4. Korbinian Butterer   37 Stimmen 
5. Emily Reeb    36 Stimmen 
6. Hannah Paulina Füner  35 Stimmen 

 
 
 
2. Altersgruppe 18 – 21 Jahre: 
 
folgende 5 Vertreter dieser Altersgruppe wurden gewählt: 
 

1. Valentin Eckmann   93 Stimmen 
2. Fabian Eckmann   89 Stimmen 
3. Benedikt Bucher   74 Stimmen 
4. Quirin Droth    73 Stimmen 
5. Lena Sabokat   62 Stimmen 

 
Die Wahl fand in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Haus für Bildung und Be-
gegnung am Niederbronnerweg statt. 
Insgesamt waren 2961 Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren wahlberechtigt.  
7 KandidatInnen der jüngeren Altersgruppe und 5 KandidatInnen der älteren Alters-
gruppe stellten sich zur Wahl. 87 Jugendliche machten von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 3 %. Trotz Corona-Pandemie konnte eine 
Steigerung der Wahlbeteiligung gegenüber der letzten Stadtjugendratswahl erreicht 
werden. Im Herbst 2018 hatten sich insgesamt 77 Jugendliche an der Wahl beteiligt; 
die Wahlbeteiligung lag damals bei 2,4 %.  
 
Die institutionelle Amtszeit des Stadtjugendrates beträgt zwei Jahre und soll zum 
01.01.2021 beginnen. 
 
Gemäß § 5 der Satzung über den Stadtjugendrat der Stadt Fürstenfeldbruck (Stadt-
jugendratssatzung – StjS) ist der Beginn der Amtszeit durch Stadtratsbeschluss fest-
zulegen. Die Verwaltung kommt daher zu oben aufgeführtem Beschlussvorschlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2278/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, 
    Soziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bereitstellung der Haushaltsmittel für die freiwillige Förderung von 
ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
sozialen Bereich für das Jahr 2021 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: SG 21 Erstelldatum 29.10.2020 

Verfasser Klatt, Rebecca Zuständiges Amt Amt 2  

Sachgebiet SG 21 Finanzmanagement Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. / 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Soziales, 
Jugend und Sport 

Entscheidung 16.11.2020 Ö 

 

Anlagen: Zusammenfassung aller geplanten Zuschüsse im sozialen Bereich für 
das Jahr 2021 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport beschließt die Gewährung 
der aufgeführten Zuschüsse und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss diese 
für den Haushalt 2021 einzuplanen. 
 

 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Seite 2 

 

Referent/in Best / AG Die Linke / Die PARTEI Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in Glockzin / FW Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in     Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

    

Klimarelevanz  keine 

Umweltauswirkungen keine 

Finanzielle Auswirkungen Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung geplant 143.750,00 € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag             € 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme       € 

Folgekosten      

     

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Für das kommende Haushaltsjahr wurden nachstehende Zuschüsse zur freiwilligen 
Förderung von ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen im sozialen 
Bereich angemeldet. 
 
Im Haushaltsjahr 2021 werden die für die Zuschüsse erforderlichen Mittel 
voraussichtlich unter folgenden Buchungsstellen zur Verfügung stehen: 
 

Zuschuss Ansatz 2020 Ansatz 2021 

Volkshochschule 
 
Wert der freien Nutzung 

 
450,00 € 

 
450,00 € 

Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus LIB 
 
Mietzuschüsse 
Wert der freien Nutzung 

 
 

13.150,00 € 
14.900,00 € 

 
 

11.000,00 € 
14.900,00 € 

Gemeinwesen 
 
Wert der freien Nutzung 

 
 

1.000,00 € 

 
 

1.000,00 € 

Förderung sozialer Einrichtungen 
 
Beratungszentren und Seniorenclubs 
Kranken- und Sozialstationen 
Brucker Elternschule 
Ökumenische Nachbarschaftshilfe 

 
 

9.400,00 € 
14.000,00 € 
70.000,00 € 
31.000,00 € 

 
 

8.900,00 € 
14.000,00 € 
62.500,00 € 
31.000,00 € 

Gesamtansatz 153.900,00 € 143.750,00 € 

 
Die Erläuterungen der angemeldeten Zuschüsse sind der beigefügten Anlage zu 
entnehmen. 
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Seite 4 

Veränderungen zum Vorjahr: 
 
Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus LIB 

Die bisher durch den Familienstützpunkt in Trägerschaft des Diakonischen Werk 
genutzten Räumlichkeiten werden an die Ökumenische Nachbarschaftshilfe zur 
unentgeltlichen Nutzung übergeben. Voraussetzung hierfür ist, dass diese 
Räumlichkeiten dem Diakonischen Werk zur Durchführung von verschiedenen 
Eltern-Kind-Gruppen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 
 
Förderung sozialer Einrichtungen 

Änderungen ergeben sich insbesondere durch den Wegfall der Familienpflege des 
Diakonischen Werk, sowie neue Zuschussvereinbarung mit der Brucker Elternschule 
(Diakonisches Werk). Der in der Zuschussvereinbarung definierte jährliche 
Zuschussbetrag wird von 70.000,00 € auf 62.500,00 € reduziert. 
 
Weitere Zuschüsse werden durch das SG 11 - Bildung, Familie, Senioren, Jugend, 
Sport gewährt und sind hier nicht aufgeführt. 
 
Dem Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport wird im ersten Halbjahr 
des neuen Jahres über die gewährten Zuschüsse im Jahr 2020 Bericht erstattet. 
 
Für das kommende Jahr ist der Erlass von Sozialförderrichtlinien geplant. 
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Anlage 1 

27102000 Volkshochschule

31 Soziale Hilfen

315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

31503 Förderung sozialer Einrichtungen

31503100 Förderung sozialer Einrichtungen

27102000. 31503100. 52313001 Wert der freien Nutzung (Volkshochschule) 450,00 € I

gesamt 450,00 €

31501000

31501000. 31503100. 53010001 Mietzuschüsse Stadtteilzentrum 1,17 € / m² 11.000,00 €

AWO 116,76 m² M

Donum Vitae 152,81 m² M

Frauennotruf - Beratungsstelle 92,99 m² M

Frauennotruf - Interventionsstelle 50,74 m² M

ÖNH - Verwaltung 128,21 m² M

ÖNH - Tagespflege 239,11 m² M

31501000. 31503100. 52313001 Wert der freien Nutzung (LIB, diverse Sozialeinrichtungen) 14.900,00 € I

gesamt 25.900,00 €

31506000

31506000. 31503100. 52313001 Wert der freien Nutzung (Cafe Brucklyn) 1.000,00 € I

gesamt 1.000,00 €

Zusammenfassung aller geplanten Zuschüsse im Bereich "Soziales" für das Jahr 2021

Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus LIB

31 Soziale Hilfen

315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

31503 Förderung sozialer Einrichtungen

31503100 Förderung sozialer Einrichtungen

31 Soziale Hilfen

Gemeinwesen

315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

31503 Förderung sozialer Einrichtungen

31503100 Förderung sozialer Einrichtungen

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Anlage 1 

31511000

31511000. 31503100. 53010001 Einzel- und Regelförderung 8.900,00 €

Donum Vitae Pauschale 500,00 € E

Ehe-, Familien- und Lebensberatung Pauschale 500,00 € E

Pro Familia - Familienberatung Pauschale 500,00 € E

Caritas - offene Behindertenarbeit Pauschale 900,00 € R

Frauennotruf - Frauenberatung Pauschale 2.250,00 € R

VHS - Seniorenprogramm Maximal 2.350,00 € R

AWO - ambulante Hilfe 1,80 € je Mitglied 750,00 € R

St. Magdalena - Seniorenprogramm 1,80 € je Teilnehmer 150,00 € R

Neuanträge 1.000,00 €

31511000. 31503100. 53010001 Brucker Elternschule (neue Vertragsvereinbarung vom 06.04.2020 rückwirkend zum 01.01.2020) 62.500,00 €

Betriebskosten 1. Hj. 15.01. 26.250,00 € V

Betriebskosten 2. Hj. 15.07. 26.250,00 € V

Defizitabrechnung erfolgt bis 31.03. (nach Genehmigung HH) 10.000,00 € V

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 31.000,00 €

Verrechnung Miete mit Vorjahr 15.01. E

Rest nach Abrechnung 15.06. E

Kranken- und Sozialstationen 14.000,00 €

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 13.500,00 € R

Familienpflege Diakonisches Werk 500,00 € R

gesamt 116.400,00 €

143.750,00 €

315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

31503 Förderung sozialer Einrichtungen

Geplante Zuschüsse im Bereich "Soziales" für das Jahr 2021

31503100 Förderung sozialer Einrichtungen

Förderung sozialer Einrichtungen

31 Soziale Hilfen
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2275/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Digitalisierung Grund- und Mittelschulen in Fürstenfeldbruck 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: SG 52 Pa Erstelldatum 28.10.2020 

Verfasser Paluca, Nikoll Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 52 Schulwesen, 
Mittagsbetreuung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Kenntnisnahme 16.11.2020 Ö 

 

Bekanntgabe: 
 
Der mündliche Bericht wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Seite 2 

 

Referent/in Klehmet, Dr. / BBV
 

    Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Mündlicher Bericht über den aktuellen Sachstand der Digitalisierung der Grund- und 
Mittelschulen in Fürstenfeldbruck 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2277/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Errichtung esf-geförderter Deutschklasse im gebundenen Ganztag an 
der Grundschule FFB Mitte 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: SG 52 Pa Erstelldatum 28.10.2020 

Verfasser Paluca, Nikoll Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 52 Schulwesen, 
Mittagsbetreuung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Kenntnisnahme 16.11.2020 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport nimmt den Sachvortrag 
zur Kenntnis.  

 

 

TOP Ö  6TOP Ö  6
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Seite 2 

 

Referent/in Klehmet, Dr. / BBV
 

    Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

     
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag  Ja    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

6.244,- € 

Folgekosten Jährlich 

     

     
  

6.244,- € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Die Grundschule Fürstenfeldbruck Mitte am Theresianumweg bietet seit dem Schul-
jahr 2014/2015 ein gebundenes Ganztagsangebot für Grundschulkinder an. Zum 
Schuljahr 2015/2016 wurde eine Deutschklasse (ehemals Übergangsklasse) einge-
richtet. Die Deutschklasse stellt eine ergänzende Sprachfördermaßnahme dar und ist 
ein wichtiger Einstieg in das bayerische Schulsystem und im besten Fall eine Brücke 
zum regulären Unterricht. Schwerpunkt ist in der Deutschklasse das Erlernen der 
deutschen Sprache. 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus fördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) die Errichtung sog. „ESF-geförderter Deutschklas-
sen im gebundenen Ganztag“. Gegenstand der Förderung sind die über das Halb-
tagsangebot hinausgehenden Elemente des gebundenen Ganztagsangebots, insbe-
sondere die damit verbundenen zusätzlichen Unterrichts- und Betreuungsangebote. 
 
Zielgruppe der pädagogischen Einrichtung „Deutschklasse im gebundenen Ganztag“, 
sind Schülerinnen und Schüler, die als Quereinsteiger in das bayerische Schulsys-
tem eintreten und nur rudimentäre oder gar keine Deutschkenntnisse besitzen. Durch 
stark differenzierte Unterrichtsformen sowie einer Rhythmisierung von Unterricht und 
sozialpädagogischer Betreuung sollen Schülerinnen und Schüler besonders in der 
deutschen Sprache gefordert und gefördert und bei entsprechendem Lernfortschritt 
in der deutschen Sprache in die entsprechende Jahrgangsstufe der Regelklasse 
überführt werden. Die Schülerinnen und Schüler in der Deutschklasse im gebunde-
nen Ganztag werden ergänzend zur Klassenkraft, durch eine sozialpädagogische 
Fachkraft betreut. 
 
Zuwendungsempfänger sind die Schulaufwandsträger öffentlicher oder staatlich an-
erkannter Schulen. 
 
Zuwendungsvoraussetzungen 
- Das gebundene Ganztagsangebot muss vom Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus genehmigt sein.  
- Zur Bildung einer Klasse sind mindestens 13 Schülerinnen und Schüler erforderlich. 

Eine Unterschreitung der Schülermindestzahl am maßgeblichen Stichtag (1. Oktober 
des jeweiligen Schuljahres) ist nicht förderschädlich, wenn das zuständige Staatliche 
Schulamt eine Unterschreitung zulässt. 

- Das Ganztagsangebot umfasst über das für Deutschklassen in Halbtagsform vorge-
sehene Angebot hinaus ein Bildungsangebot im Umfang von mindestens 12 
Lehrerwochenstunden, das durch Lehrkräfte erbracht wird. 

- Für die sozialpädagogische Betreuung ist ein Mindestumfang von 15 Unterrichtsein-
heiten pro Schulwoche zu gewährleisten. 

- Der Kooperationspartner kann für anfallende Verwaltungstätigkeiten zusätzlich bis 
zu 4 Unterrichtseinheiten (je 45 min) pro Schulwoche erbringen.  

- Für die o. g. sozialpädagogische Betreuung kann der Schulaufwandsträger eigenes 
Personal oder entsprechend geeignetes Personal eines Dritten („Kooperations-
partner“) einsetzen. 

 
Art und Höhe der Förderung  
Es werden bis zu 29.000 € als Fehlbedarfsfinanzierung je Deutschklasse im gebun-
denen Ganztag und Schuljahr gewährt.  
 

33

Auss
ch

uss
 fü

r

In
te

gra
tio

n, S
ozia

les
,

Ju
gen

d u
nd S

port

16
.11

.20
20



Seite 4 

Der Eigenanteil des Sachaufwandsträgers je gebundene Ganztagsklasse und Schul-
jahr beträgt derzeit 6.244,- €.  
 
Die Grundschule Fürstenfeldbruck Mitte am Theresianumweg hat ein pädagogisches 
Konzept zur Durchführung der Deutschklasse im gebundenen Ganztag erstellt und 
die Genehmigung vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein-
geholt.  
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck hat die Kooperationspartnerschaft für die sozialpädagogi-
sche Betreuung der Deutschklasse im gebundenen Ganztag förder- und vergabe-
rechtskonform für das Schuljahr 2020/2021 ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die 
Ökumenische Nachbarschaftshilfe (ÖNH) mit Sozialdienst e. V. Fürstenfeldbruck und 
Emmering erhalten. Die ÖNH stellt das erforderliche und qualifizierte Personal an 
und führt die sozialpädagogische Betreuung der Kinder in der Deutschklasse in Ko-
operation mit der Schule durch.  
 
Der Antrag auf Förderung der Deutschklasse im gebundenen Ganztag aus Mitteln 
des ESF-Programms wurde durch die Stadt Fürstenfeldbruck bei der zuständigen 
Regierung von Niederbayern am 15.10.2020 gestellt.  
 
Die Errichtung ESF-geförderter Deutschklassen soll in den kommenden Schuljahren 
fortgeführt werden.  
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2281/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Ergebnisse der Demographie-Studie 2020 - Bedarfsplanung für die 
Krippen- und Kindergartenplätze der Stadt Fürstenfeldbruck bis zum 
Jahr 2030 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 30.10.2020 

Verfasser Maurer, Michael Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 50  Bildung, Familie, 
Jugend, Sport 

Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Entscheidung 16.11.2020 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Auszug Niederschrift Ausschuss ISJS vom 18.07.2016 – 
Bedarfsplanung bis zum Jahr 2021 
Anlage 2: Auszug Niederschrift Ausschuss ISJS vom 15.07.2019 – 
Sachantrag Nr. 157 und Sachantrag Nr. 158 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Ausschuss Integration, Soziales, Jugend und Sport erkennt den Bedarf an 
einer zusätzlichen Kindergartengruppe mit 25 Plätzen an. 

2. Die zusätzlichen 25 Kindergartenplätze sollen im Ortsteil Aich errichtet werden. 
3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, konkrete Planungen für die Errichtung ei-

nes zweigruppigen Kindergartens im Ortsteil Aich zu erstellen und den städti-
schen Gremien zur weiteren Beratung vorzulegen. Der späteste Fertigstellungs-
zeitpunkt im September 2025 ist hierbei zu berücksichtigen. 

4. Der Spielplatz im Ortsteil Puch soll auf der vorgeschlagenen Fläche in Puch 
(Fl.Nr. 1125/18) im Jahr 2022 realisiert werden; entsprechende Haushaltsmittel 
sind für das Jahr 2022 vorzusehen.  

5. Die Sachanträge 157 und 158 gelten hiermit als abschließend erledigt. 

 

 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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Seite 2 

 

Referent/in     Siegler / CSU Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Nein    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Bedarfsplanung: 
 
Im Jahr 2016 wurde auf Grundlage der Ergebnisse einer Demographie-Studie die 
letzte Bedarfsplanung im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich für die Stadt Fürs-
tenfeldbruck bis zum Jahr 2021 erstellt und beschlossen (siehe Anlage 1). Ergebnis 
der damaligen Bedarfsplanung war, insgesamt 4 Kindergarten-Gruppen sowie insge-
samt 7 Krippen-Gruppen zusätzlich bis zum Jahr 2021 zu errichten. Mit dem Neubau 
des Kindergartens Villa Kunterbunt (Erweiterung um 2 Gruppen) sowie mit dem Neu-
bau des Kindergartens „Hochfeld Kids“ (Neubau von 2 Gruppen) konnte im Kinder-
gartenbereich diese Zielsetzung erfolgreich umgesetzt werden. Im Krippenbereich 
wird bis September 2021 eine dreigruppige Kinderkrippe am Buchenauer Platz fer-
tiggestellt sein (bislang werden davon 2 Gruppen in einer Containeranlage betrieben) 
sowie zwei weitere Krippen-Gruppen im Rahmen der Generalsanierung des Kinder-
gartens Gnadenkirche bis zum September 2022 errichtet sein. Im Rahmen des Bau-
vorhabens am Kurt-Huber-Ring sollen zwei weitere Krippen-Gruppen voraussichtlich 
bis zum September 2023 errichtet werden, so dass bis zum Jahr 2023 die Zielset-
zung (zusätzliche Schaffung von 7 Krippen-Gruppen) ebenfalls erfolgreich abge-
schlossen sein könnte.  
 
Seit Mitte dieses Jahres liegen nun die Ergebnisse der Fortschreibung der Demogra-
phie-Studie aus dem Jahr 2016 vor. Wegen der positiven Prognosegenauigkeit der 
ersten Demographie-Studie sind nach Ansicht des Amtes 5 die Prognosewerte bis 
zum Jahr 2030 als durchaus  valide zu betrachten. Als zentrale Ergebnisse der Fort-
schreibung bleibt folgendes festzuhalten: 
 
Der natürliche Saldo der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Fürstenfeldbruck (An-
zahl Geburten minus Anzahl Sterbefälle) stellt sich negativ dar. Dieser negative Sal-
do wird während des Prognosezeitraumes jedoch kontinuierlich durch ein positives 
Wanderungssaldo überkompensiert, so dass sich insgesamt weiterhin eine kontinu-
ierliche Zunahme der Einwohnerzahl ergibt. Dieses positive Wanderungssaldo ist vor 
allem eine Folge des Wohnungsneubaus. 
 
Für die Alterskohorte der 0 bis 6-Jährigen (Krippen- und Kindergartenbereich) ergibt 
sich laut Demographie-Studie 2020 bis in das Jahr 2030 folgende Entwicklung: 
 
Es wird ein Rückgang der Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren (Krippen- 
und Kindergartenkinder) bis zum Jahr 2030 von insgesamt 2,5 Prozent (Referenz-
wert ist die Anzahl der Kinder im Jahr 2020) postuliert. Im Krippenbereich geht die 
Anzahl der Kinder von 1050 im Jahr 2020 auf 1034 im Jahr 2030 zurück (Minus 1,5 
Prozent). Im Kindergartenbereich geht die Anzahl der Kinder von 1097 im Jahr 2020 
auf 1058 im Jahr 2030 zurück (Minus 3,5%). Der sich hieraus ergebende Bedarf für 
die Krippen- und Kindergartenplätze innerhalb der Stadt Fürstenfeldbruck lässt sich 
dementsprechend wie folgt darstellen: 
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Seite 4 

Bedarfsplanung nach Demographiestudie Juni 2020
KIGA  108%
IST 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Anzahl Kinder 1097 1101 1084 1065 1062 1071 1072 1063 1062 1059 1058
Regelplätze 1088 1082 1076 1070 1064 1058 1052 1046 1040 1034 1034
Integrationsplätze 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 84
I-Plätze gewichtet 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 168
Plätze gesamt 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286
SOLL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bedarf Plätze 1185 1189 1171 1150 1149 1157 1158 1148 1147 1144 1143
Davon Integrationsplätze 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 84
I-Plätze gewichtet 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 168
Bedarf gesamt 1317 1325 1311 1294 1297 1309 1314 1308 1311 1312 1311
Differenz 31 39 25 8 11 23 28 22 25 26 25

Krippe 33%
IST 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Anzahl Kinder 1050 1054 1061 1057 1048 1040 1030 1021 1025 1028 1034
Regelplätze 269 285¹ 309² 333³ 333 333 333 333 333 333 333
Integrationsplätze 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I-Plätze gewichtet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Plätze gesamt 289 305 329 353 353 353 353 353 353 353 353
SOLL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bedarf Plätze 347 348 350 349 346 343 340 337 338 339 341
Davon Integrationsplätze 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I-Plätze gewichtet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Bedarf gesamt 357 358 360 359 356 353 350 347 348 349 351
Differenz 68 53 31 6 3 0 3 6 5 4 2

¹ Buchenauer Zwerge

² Gnadenkirche

³ ISAR-Kies  
 
In der Bedarfsplanung wird mit einer Bedarfsquote im Krippenbereich von 33% be-
zogen auf drei Jahrgänge gerechnet; dies entspricht einer Bedarfsquote von 50% der 
grundsätzlich anspruchsberechtigten Kinder bzw. Eltern (Ein- und Zweijährige/2 
Jahrgänge). Diese Bedarfsquote hat sich über die letzten sieben Jahre stetig erhöht 
und stagniert seit dem Jahr 2019 bei 33% (Abgleich Anzahl der Anmeldungen zur 
Gesamtanzahl der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren). 
 
Mit der Realisierung der dreigruppigen Kinderkrippe am Buchenauer Platz (Septem-
ber 2021), der Erweiterung des Kindergartens Gnadenkirche um zwei Krippengrup-
pen (September 2022) sowie mit der Einrichtung einer zweigruppigen Kinderkrippe 
im Bauvorhaben am Kurt-Huber-Ring (September 2023) stehen innerhalb der Stadt 
Fürstenfeldbruck insgesamt 353 Krippenplätze zur Verfügung; davon sind 10 Integra-
tionsplätze. Der Bedarf an Kinder-Krippenplätzen ist mit der Umsetzung dieser drei 
Baumaßnahmen bis in das Jahr 2030 erfüllt; es ist nicht notwendig, weitere Krip-
penplätze zu schaffen. Jedoch wird von Seiten der Verwaltung dringlich darauf hin-
gewiesen, dass die Realisierung des Bauvorhabens am Kurt-Huber-Ring in Bezug 
auf die Schaffung der benötigten 24 Krippenplätze möglichst zeitnah erfolgen sollte. 
 
Im Kindergartenbereich wird mit einer Bedarfsquote von 108% gerechnet. Darin 
sind 100% aller Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, Kinder im Alter von 2,5 bis 3 Jah-
ren (4% bezogen auf die Gesamtkinderanzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren) sowie 
Schulrücksteller-Kinder (4% bezogen auf die Gesamtkinderanzahl im Alter von 3 bis 
6 Jahren) enthalten. Mit der Einführung des Einschulungskorridors im Schuljahr 
2019/2020 hat sich die Bedarfsquote von insgesamt 107% auf 108% erhöht. Auch 
nimmt der Bedarf an Integrationsplätzen stetig zu. Im Rahmen der Integration und 
der Inklusion muss die Stadt Fürstenfeldbruck im Rahmen ihrer Bedarfsplanung die-
ser Tatsache Rechnung tragen und dementsprechend die Intergations-Platz-Anzahl 
– von bislang 66 I-Plätze auf 84 I-Plätze stetig erhöhen (ein Integrationsplatz im Kin-
dergartenbereich wird mit drei Regelplätzen gewichtet). Nachdem der Bedarf an In-
tegrationsplätzen stetig zunimmt  und die Bedarfsquote um einen Prozentpunkt an-
gestiegen ist, erhöht sich trotz leicht sinkender Gesamt-Kinderanzahl der Bedarf an 
Kindergartenplätzen bis in das Jahr 2030. Dies bedeutet, dass bis zum Jahr 2030 
insgesamt eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen fehlt. Dieser Bedarf muss bis 
spätestens September 2025 gedeckt sein. 
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Realisierung: 
 
Mit Sachantrag 157 des ehemaligen Stadtrates Schmetz sowie mit Sachantrag 158 
der CSU-Fraktion wurde die Errichtung eines Kindergartens im Ortsteil Puch bean-
tragt ohne dadurch den Kindergarten im Ortsteil Aich zukünftig in Frage stellen zu 
wollen. Der Ausschuss ISJS hat am 15.07.2019 diesbezüglich beschlossen, entspre-
chend der Ergebnisse der neu zu berechnenden Demographie-Studie die Errichtung 
einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Puch zu prüfen. Ferner wurde beschlossen, 
in Abhängigkeit der Ergebnisse der neu zu berechnenden Demographie-Studie die 
Errichtung eines alleinstehenden öffentlichen Spielplatzes im Ortsteil Puch zu 
prüfen (siehe Anlage 2). 
 
Mit Vorliegen der Ergebnisse der Demographie-Studie 2020 entsteht – wie oben be-
reits erwähnt - für das gesamte Stadtgebiet kein zusätzlicher Bedarf an Kinder-
krippenplätzen. Gemeinsam für die Ortsteile Puch und Aich kann folgender Bedarf 
an Kindergartenplätzen dargestellt werden: 
 
3 bis 5 Jahre (Kindergarten)

Anzahl Kinder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Puch 25 25 22 21 22 25 28 29 29 29 28
Aich 26 26 27 26 26 26 27 26 26 25 24  
 
Nach diesen Zahlen ist der Bedarf für einen insgesamt zweigruppigen Kindergarten 
für beide Ortsteile gemeinsam gegeben (der Betrieb eines eingruppigen Kindergar-
tens ist nicht rentierlich und nicht sinnvoll).  
 
Laut Aussage des SG 24 – Immobilienmanagement – besteht beim jetzigen Kinder-
garten Aich ein sehr hoher Instandhaltungsstau; der Kindergarten und das dazuge-
hörige Gemeinschaftshaus sind äußerst sanierungsbedürftig. Ferner besteht eine 
äußerst eingeschränkte Nutzbarkeit der Außenflächen. Weiterhin bietet dieses Ge-
bäude keine zeitgemäßen Nutzungsmöglichkeiten für die unterschiedliche Klientel 
(Kindergarten und Gemeinschaftshaus). Das SG 24 empfiehlt daher eine Neuerrich-
tung des Kindergartens Aich an anderer Stelle. Mit der Fertigstellung eines zweig-
ruppigen Kindergartens - bei gleichzeitiger Stilllegung des bisherigen eingruppigen 
Kindergartens Aich - entweder im Ortsteil Aich oder im Ortsteil Puch wäre der Ge-
samtbedarf an Kindergartenplätzen für das gesamte Stadtgebiet Fürstenfeldbruck bis 
in das Jahr 2030 abgedeckt. 
 
Im Ortsteil Puch steht lediglich ein Grundstück für die Errichtung eines zweigruppigen 
Kindergartens zur Verfügung. Dieses bemisst sich auf ca. 1800 Quadratmeter, ist 
südlich des Fußballplatzes des SV Puch an der Korbinian-Penzl-Straße gelegen und 
wird derzeit als zusätzlicher Parkplatz – kaum frequentiert - genutzt. Im Ortsteil Aich 
kann das bisherige Grundstück des Kindergartens Aich nach Aussage des SG 24 – 
Immobilienmanagement - nicht zur Errichtung eines zweigruppigen Kindergartens 
genutzt werden. Der Oberbürgermeister steht jedoch mit einer ortsansässigen Firma 
in vielversprechenden Verhandlungen: Am östlichen Ortsrand von Aich an der Bru-
cker Straße kann eine Firma der Stadt ein Grundstück, welches für die Errichtung 
eines zweigruppigen Kindergartens geeignet ist, zur Verfügung stellen. Die genauen 
Konditionen hierzu werden gerade ausgehandelt. 
 
Um den Bedarf an einer zusätzlichen Kindergartengruppe decken zu können, schlägt 
die Verwaltung daher vor, den bisherigen Kindergarten Aich als zweigruppigen 
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Kindergarten (mit Öffnungszeiten bis 17.00 Uhr und einer großen Turnhalle, die als 
Versammlungsstätte für die Aicher Bürger dienen kann) am östlichen Ortsrand von 
Aich neu zu errichten. Durch die Vermarktung des Grundstückes des dann ehema-
ligen Kindergartens Aich könnte ein Anteil der Baukosten sowie eventueller Grund-
erwerbskosten für den neu zu errichtenden zweigruppigen Kindergarten refinanziert 
werden. Genaue Aussagen zu den hierfür insgesamt entstehenden Kosten können 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. 
 
Öffentlicher Spielplatz: 
 
Die Ergebnisse der aktuellen Demographie-Studie haben gezeigt, dass sich bei der 
Altersgruppe 0 - 12 Jahre die Zahl der Kinder im Ortsteil Puch um ein Drittel erhöhen 
wird.  
Demnach ist ein Anstieg von 87 Kindern auf 115 Kinder zu verzeichnen. Da geplant 
ist, den neuen Kindergarten mit großen Außenanlagen im Ortsteil Aich zu realisieren, 
sollte aus Sicht der Landschaftsplanung und des Amtes 5 ein eigener städtischer 
Spielplatz im Ortsteil Puch realisiert werden. Die Suche nach geeigneten Standorten 
hat ergeben, dass sich das Flurstück Nr.1125/18 Gemarkung Puch –  festgesetzt im 
B-Plan P7 als ‚Fläche für den Gemeinbedarf‘ - besonders eignet.  
 
 

 
 
Gemäß Recherchen und Kontrolle der Luftbilder im Zeitraum von 2010-2020 wird 
dieses Grundstück kaum bis gar nicht als Parkplatzfläche genutzt und könnte so kon-
fliktfrei umgenutzt werden.   
 
Eine weitere mögliche Alternative wäre, eine Fläche im Bebauungsplan Puch Nord 
für einen Spielplatz vorzuhalten. Da es sich hierbei aber nicht um städtische Flächen 
handelt, wird die andere Fläche im Bereich des P7 (Fl.Nr. 1125/18) seitens der Ver-
waltung präferiert. Zudem könnte die Planung und der Bau eines Spielplatzes im Be-
reich des Flurstücks Nr. 1125/18 bereits begonnen werden. Die Realisierung des 
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Bebauungsplans Puch Nord wird für den Zeitraum 2023-2028 vorgesehen: somit 
würde die Realisierung des Spielplatzes in Puch erst später erfolgen können.  
 
Vorrausschauend auf die Planungen der im Süden angrenzenden Flächen, die 
Stichstraße im Rahmen des Bebauungsplans Puch Süd zu erweitern und dort eben-
falls Wohnbebauung zu schaffen, wäre auf dem favorisierten Grundstück eine lang-
fristige Gewährleistung der Auslastung bzw. Benutzung gegeben. 
 
Das Grundstück Flur Nr. 1125/18 hat eine Größe von 1801 m² und würde einen mit-
telgroßen Spielplatz realisierbar machen. Zum Vergleich: der aktuell größte städti-
sche Spielplatz in der Frühlingsstraße hat circa 4000m², ein Spielplatz mittlerer Grö-
ße z.B. an der Wilhelm-Busch-Straße 2400m², der kleinste städtische Spielplatz an 
der Appianistraße hat eine Größe von 319m². Würde noch einen Gehweg zur siche-
ren Zuwegung erstellt werden, bliebe eine Spielfläche von circa 1600m² Größe übrig.  
 
Die Kosten der Herstellung würden sich mit ‚Inventar‘ auf circa 80.000,- Euro netto 
belaufen. Enthalten hierbei wären die Erdarbeiten, Rasenansaat, Bepflanzung, In-
stallation von Sitzbänken und Mülleimern, Herstellung einer Sandfläche sowie die 
Anschaffung einer großen Spielkombination, eines Kleinkinderspielgerätes, einer 
Doppelschaukel und Wipptieren. Die Pucher Ortsgemeinschaft verfügt jedoch über 
Knowhow und Engagement, sich aktiv an der Errichtung des Spielplatzes zu beteili-
gen. 
 
In Gesamtwürdigung kommt die Verwaltung zu oben aufgeführtem Beschlussvor-
schlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2276/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus: Miteinander - Füreinander - 
2021 bis 2028 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 28.10.2020 

Verfasser Maurer, Michael Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 50  Bildung, Familie, 
Jugend, Sport 

Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Entscheidung 16.11.2020 Ö 

 

Anlagen: Auszug Niederschrift der ISJS-Sitzung vom 18.07.2016 – Beschluss 
zur Weiterförderung des Mehrgenerationenhauses LIB 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck bekennt sich zum Mehrgenerationenhaus LIB und zu den 
Aussagen, dass das MGH-LIB in die kommunalen Aktivitäten zur Schaffung guter 
Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bür-
ger eingebunden wird sowie dass das MGH-LIB weiterhin in die kommunalen Pla-
nungen bzw. Aktivitäten zur Gestaltung des demographischen Wandels und zur So-
zialraumentwicklung im Wirkungsgebiet des Mehrgenerationenhauses eingebunden 
wird. 
 
 

 

 

TOP Ö  10TOP Ö  10
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Referent/in Klehmet, Dr. / BBV
 

    Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Das Mehrgenerationenhaus „Leben ist Begegnung“ (MGH LIB) ist offiziell zum 
01.10.2008 im Stadtteilzentrum West eröffnet worden. Seit diesem Zeitpunkt hat sich 
das MGH-LIB zu einer festen sozialen Institution im Westen der Stadt Fürstenfeld-
bruck entwickelt. 
 
Über die Betriebsjahre hinweg hat das MGH-LIB kontinuierlich seine Angebote auf 
die Bedarfe der Klientel im Sozialraum angepasst und erweitert. So ist die Quantität 
als auch die Qualität der für und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im 
Stadtteil durchgeführten Angebote stetig angestiegen. Auch durch den Einsatz von 
vielen im Stadtteil lebenden Ehrenamtlichen sowie durch die gute Koordination und 
Vernetzung im Stadtteil hat sich das gemeinwesenorientierte Wirken des MGH-LIB 
als echter Gewinn für die Bewohnerschaft erwiesen. 
 
Exemplarisch können folgende Handlungsfelder bzw. Angebote genannt werden, 
welche die intensive Einbindung des MGH-LIB in die Sozialstruktur des Stadtteils 
belegen: 
 

 Vereinbarkeit von Pflege mit Familie und/oder Beruf 

 Unterstützung für pflegebedürftige 

 Haushaltsnahe Dienstleistungen 

 Beratung und Unterstützung von Familien 

 Inklusion, Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

 Selbstbestimmtes Leben im Alter 

 Jugendgerechte Gesellschaft, Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

 Erhöhung der Arbeitsmarktnähe und Integration in Ausbildung und Beschäftigung 

 Generationenübergreifende Bildung 

 Generationenübergreifende Freizeitgestaltung 

 Unterstützung von freiwillig Engagierten bzw. an freiwilligem Engagement Interessierte 

 
Seit dem Jahr 2012 wird das MGH-LIB über das Bundesförderprogramm „Mehrgene-
rationenhäuser II“ gefördert. Hierzu hat der Ausschuss Integration, Soziales, Jugend 
und Sport am 18.07.2016 einen Beschluss gefasst, der es ermöglichte, in die För-
derperiode 2017 bis 2020 mit aufgenommen zu werden und die entsprechende Bun-
desförderung zu erhalten (siehe Anlage 1). Nun – nach Ablauf der aktuellen Förder-
periode Ende diesen Jahres - ist vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ein neues Förderprogramm für die Mehrgenerationenhäuser für 
die Jahre 2021 bis 2028 aufgelegt worden („Mehrgenerationenhaus. Miteinander – 
Füreinander“). Hierfür hat sich das MGH-LIB beworben.  
 
Um in dieses Förderprogramm aufgenommen zu werden ist ein Beschluss der Stadt 
Fürstenfeldbruck notwendig, dass das MGH-LIB in die kommunalen Aktivitäten zur 
Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bür-
gerinnen und Bürger eingebunden wird sowie, dass das MGH-LIB weiterhin in die 
kommunalen Planungen bzw. Aktivitäten zur Gestaltung des demographischen 
Wandels und zur Sozialraumentwicklung im Wirkungsgebiet des Mehrgenerationen-
hauses eingebunden wird. 
 
Nachdem sämtliche Aspekte dieser als Beschluss geforderten Aussagen durch das 
gemeinwesenorientierte Wirken und die gute Kooperation mit der Stadt Fürstenfeld-
bruck in der Realität umgesetzt werden, könnte durch einen entsprechenden positi-
ven Beschluss die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass das MGH_LIB in 
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dieses Förderprogramm aufgenommen wird. Somit stünden dem MGH-LIB wiederum 
jährlich 20.000 € zusätzlich an Sachkosten sowie 10.000 € mehr an Personalkosten 
zur Verfügung. 
 
Insofern kommt die Stadtverwaltung zu oben aufgeführtem Beschlussvorschlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2284/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

SA-Nr. 192 Antrag auf lokale Wirtschaftsförderung durch 
Volksgutscheine; SA-Nr.: 194 Antrag auf lokale Wirtschaftsförderung 
durch Corona-Hilfsfonds 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: Stst3: SA-Nr. 192, SA-Nr. 
194 

Erstelldatum 30.10.2020 

Verfasser Höltl, Doreen Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet Stabsstelle Soziale 
Angelegenheiten 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Entscheidung 16.11.2020 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Auszug HFA-Sitzung vom 07.07.2020 
Anlage 2: Sachantrag Nr. 192 
Anlage 3: Sachantrag Nr. 194 
Anlage 4: Stellungnahme Kommunalaufsicht 
Anlage 5: Präsentation Stadtgutschein 
Anlage 6: Geschenkgutscheine Stadtmarketing Olching 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport beschließt, als Maßnah-
me zur Corona-Hilfe für die lokale Wirtschaft, die Einführung eines „Digitalen Stadt-
gutscheins“ zu unterstützen, indem die Verwaltung beauftragt wird: 
 

- Möglichkeiten der Gutscheinabnahme z.B. für Ehrenamtsbelobigungen oder 
Jubilarsgeschenke zu prüfen und entsprechend zu erwerben 
 
und 
 

- in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband Fürstenfeldbruck Möglichkeiten 
der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt auszuloten und umzusetzen. 

TOP Ö  11TOP Ö  11
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Referent/in Best / AG Die Linke / Die PARTEI
 

    Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in Höfelsauer / CSU     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in Droth / FW      Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in     Wollenberg, Prof. Dr. / FDP Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Die beiden Sachanträge wurden bereits in der Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung 
vom 07. Juli 2020 behandelt und an die Verwaltung mit dem Auftrag zurückgegeben, 
die rechtliche Frage mit der Kommunalaufsicht zu klären (Anlage 1). 
 
 
Die Sachanträge Nr. 192 (Anlage 2) und Nr. 194 (Anlage 3) werden hier unter dem 
Aspekt “Corona Hilfen” in einem gemeinsamen Sachvortrag behandelt. 
In die Überlegungen fließt außerdem der Vorschlag von Herrn Droht, Referent Märk-
te/Feste, ein, die besonders während Corona strapazierten ehrenamtlichen Hilfsleis-
tungen von Brucker Bürgern zu würdigen. 
 
Alle drei oben genannten Vorschläge zu Corona - Hilfen wurden in einem gemein-
samen Arbeitskreis „Kommunale Corona-Hilfen“ mit folgenden Mitgliedern diskutiert: 

● Prof. Dr. Klaus Wollenberg, StR, Finanzreferent 

● Markus Droth, StR, Referent für Märkte / Feste 

● Adrian Best, StR, Sozialreferent 

● Franz Höfelsauer,StR, Referent für Gewerbe / Mittelstand 

● Aliki Bornheim, StVerw., Wirtschaftsförderung 

● Doreen Höltl, StVerw., Soziale Angelegenheiten 

 
Darüber hinaus wurde die Amtsleitung Finanzverwaltung, Frau Moroff, und die Lei-
tung der Kommunalaufsicht, Herr Drexl, im Landratsamt Fürstenfeldbruck hinzuge-
zogen. 
 
 
Zum Inhalt der Sachanträge: 
Grundsätzlich sieht der Arbeitskreis die Notwendigkeit der Unterstützung der lokalen 
Wirtschaft besonders in dieser Krisenzeit. Auch die Kaufkraft vor Ort zu binden, wie 
im Sachantrag Nr. 192 angedacht, ist ein richtiger Gedanke.  
Der Antrag sieht vor, aus kommunalen Haushaltsmitteln ein Budget bereitzustellen, 
mit welchem Gutscheine für den lokalen Einkauf erworben und den Bürgern ge-
schenkt werden sollen. 
 
Hierbei stellen sich zwei Probleme. Zum einen muss der kommunale Haushalt dem 
Grundsatz folgen, dass er keine Ausgabe ohne Aufgabe tätigen darf. Zum anderen 
sind der Kommunalverwaltung enge Grenzen gesetzt, wenn es um das Thema Wirt-
schaftsförderung geht.  
Eine Verschenkung von Gemeindevermögen zur finanziellen Unterstützung von Un-
ternehmen durch die Stadt ist daher in keiner Form möglich - auch nicht in Krisenzei-
ten (Stellungnahme der Kommunalaufsicht in Anlage 4).  
 
 
Im Sachantrag Nr. 194 wird der Vorschlag gemacht, Gewerbetreibende und Solo-
Selbständige, die während der Krise finanziell in Schieflage geraten sind, durch ei-
nen Hilfsfond der Stadt zu unterstützen. Bei angedachten Auszahlungssummen von 
500 oder 1000 € je Antragsteller kann es sich bei zu unterstützenden Firmen daher 
nur um solche handeln, die noch sehr kleine Rechnungen offen haben oder denen 
vielleicht eine halbe Ladenmiete fehlt. Laufende Kosten dieser Firmen sollten ge-
deckt sein und ein positives Wirtschaftsergebnis erwartet werden.  
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Seite 5 

 
Der Stadtverwaltung und auch den Mitgliedern des Arbeitskreises ist derzeit nicht ein 
einziger Fall vor Ort bekannt, auf den diese Voraussetzungen zutreffen. Weiterhin 
wäre es ganz sicher nicht Aufgabe und Kompetenz der städtischen Verwaltung, die 
Buchhaltung eines Unternehmens zu prüfen und finanziell realistisch einzuschätzen.  
Darüber hinaus kommt die Kommunalverwaltung wieder in den Bereich der direkten 
Wirtschaftsförderung, was oben ja bereits ausgeschlossen wurde. 
 
 
Der Arbeitskreis sieht in Anknüpfung an die hier diskutierten Sachanträge im Rah-
men von Corona-Hilfen nur zwei rechtlich mögliche Varianten der Kommunalverwal-
tung, ortsansässige Unternehmen zu unterstützen: 
 
Die eine - mildtätige - Möglichkeit könnte die Eröffnung eines Hilfsfonds sein, der sich 
aus Spendengeldern finanziert. Die Organisation des Fonds wäre analog des “Fonds 
für Bürger in Not” einzurichten. Dies bedarf allerdings gerade in der Anfangszeit gro-
ßer personeller Ressourcen für die Spendenakquise und die Erarbeitung von Richtli-
nien zur Spendenvergabe. Betrachtet man außerdem das Spendenvolumen des be-
reits seit Jahren etablierten “Fonds für Bürger in Not” darf bezweifelt werden, dass 
Spenden in einem finanziellen Rahmen zusammenkommen, der wirklich eine Hilfe 
für die Unternehmen wäre. Das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen ist in der Praxis 
daher nicht darstellbar. 
 
Als zweiter Weg ist eine indirekte Wirtschaftsförderung, wie sie bereits durch die Mit-
arbeiterinnen der kommunalen Wirtschaftsförderung oder des Stadtmarketings ge-
schieht, in einem begrenzten Rahmen umsetzbar. 
Hier kann an ein geplantes Projekt des Gewerbeverbandes zur Stärkung der lokalen 
Kaufkraft - dem “Digitalen Stadtgutschein” - angeknüpft werden (Präsentation der 
Entwickler dazu in Anlage 5).  
Dies hätte mehrere Vorteile.  
Zum einen unterstützt die Stadtverwaltung nur indirekt eine Kaufkraftbindung vor Ort, 
indem sie Kunde des Projektes “Digitaler Stadtgutschein” wird. Dies kann sein, in-
dem sie z.B. Mitarbeiterprämien oder Ehrenamts-Präsente als Stadtgutscheine 
vergibt - also sowieso anstehende Ausgaben nur in anderer Form tätigt.  
Weiterhin muss sich die Stadtverwaltung nicht Gedanken machen, wie sie das Pro-
jekt umsetzt oder ob sie irgendjemanden benachteiligt. Dies wäre ein Thema des 
Gewerbeverbandes. Er muss sicherstellen, dass das Projekt funktioniert und dass 
alle Unternehmen, die mitmachen wollen, auch den Zugang zum Stadtgutschein ha-
ben. Die Stadtverwaltung muss lediglich darüber entscheiden, ob sie teilnimmt oder 
nicht.  
Außerdem könnte das Gutscheinsystem, welches die Stadtverwaltung bereits als 
Corona-Hilfsmaßnahme intern betreibt, im Projekt des “Digitalen Stadtgutscheins” 
aufgehen, was in der Stadtverwaltung wieder Personal entlasten würde.  
  
Die Stadtverwaltung sollte über die Teilnahme als Kunde hinaus das Projekt unter-
stützen, indem sie für den “Digitalen Stadtgutschein” wirbt. Ein Oberbürgermeister, 
ein Stadtrat oder eine kommunale Verwaltung, die öffentlich den Gutschein nutzen, 
schaffen Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung und den ortsansässigen Un-
ternehmen für das Projekt (Beispiel Stadtmarketing Olching in Anlage 6).  
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Seite 6 

Der Arbeitskreis „Kommunale Corona-Hilfen“ empfiehlt daher dem Ausschuss In-
tegration, Soziales, Jugend und Sport, zur Hilfe für lokale Unternehmen die Einfüh-
rung des „Digitalen Stadtgutscheins“ zu unterstützen. 
 
Aufgrund dieses Arbeitsergebnisses wurde der Beschlussvorschlag in Absprache mit 
den Antragstellern Best, Weber und Heimerl umformuliert. 
 
Damit endet die Tätigkeit des Arbeitskreises. 
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Anlage 5 

Geschenkgutschein-Projekt des Stadtmarketings Olching 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2283/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

SA-Nr. 201: Antrag auf Durchführung des Konzepts Schlüsselmomente 
auch in Fürstenfeldbruck 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: Stst3: SA-Nr. 201 Erstelldatum 30.10.2020 

Verfasser Höltl, Doreen Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet Stabsstelle Soziale 
Angelegenheiten 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Entscheidung 16.11.2020 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Sachantrag Nr. 201 Schlüsselmomente 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport empfiehlt dem Stadtrat, 

 
1. Die Stadtverwaltung nimmt Kontakt mit dem Sozialreferat der Landeshauptstadt Mün-

chen mit dem Zweck auf, eine erste Bewertung der Aktion Schlüsselmomente zu erhal-
ten. 
 

2. Auf der Basis dieser Rückmeldung entwickelt die Stadtverwaltung ein ähnliches System 
für die Stadt Fürstenfeldbruck mit mehreren Varianten, nach denen Wohnungseigentü-
mer die Grunddienstbarkeit an die Stadt abtreten können und im selben Zug eine Prä-
mie und eine Zusicherung über die Mietzahlung erhalten. 
 

3. Die Modelle knüpfen an die der Landeshauptstadt München an. Dabei sollen Wohnun-
gen zuförderst an bei der Stadt gemeldete Wohnungssuchende oder städtische Be-
dienstete vergeben werden, die wegen ihrer sozialen Lage keine Chancen haben, über 
Belegungsrechte der Stadt Wohnraum zu finden. 

 

 

 

TOP Ö  12TOP Ö  12
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Seite 2 

 

Referent/in Best / AG Die Linke / Die PARTEI
 

    Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in Glockzin / FW     Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Nein    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Das im Sachantrag Nr. 201 beschriebene Konzept der Schlüsselmomente (Anlage 1) 
ist für die Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck keine neue Idee. Bereits seit dem Jahr 
2012 wird ein solches Konzept - bei uns Zeitmietverträge genannt - im Rahmen der 
Obdachlosenunterbringung umgesetzt. Bei der Asylunterbringung (genau dann, 
wenn ein Mietvertrag zwischen privaten Vermieter und Landratsamt ausläuft) findet 
dieses Vorgehen seit 2015 ebenfalls Anwendung, um zu verhindern, dass anerkann-
te geflüchtete Menschen in die Obdachlosigkeit geraten. 
 
Zeitmietverträge schließt die Stadtverwaltung dann, wenn es eine klare Zuständigkeit 
für die wohnungssuchende Personengruppe gibt. Weiterhin müssen die zuständigen 
Mitarbeiter so viel Kenntnis über die zu vermittelnden Personen haben, dass sie eine 
gewisse Mietfähigkeit einschätzen können. Dies ist ausschließlich bei untergebrach-
ten Personen der Fall, weil diese bereits in Einrichtungen verweilen, wo die Stadt-
verwaltung sozusagen “aus erster Hand” das Wohnverhalten einschätzen kann.  
 
Alle anderen wohnungssuchenden Personen können einen Antrag auf eine geförder-
te Wohnung beim städtischen Bauamt stellen. Die Vergabe erfolgt nach Dringlichkeit. 
Weiterführende Zuständigkeiten für einzelne Fälle als die rechtmäßige Vergabe des 
geförderten Wohnraums gibt es für die Kommunalverwaltung hier nicht.  
Einzelne Fälle, sprich Personen, die aufgrund der Wohnsituation im Ballungsraum 
über die Maßen belastet sind, können Unterstützung im Rahmen der Sozialgesetz-
gebung erhalten (zuständig dafür das Landratsamt oder der Bezirk). Die Beratung 
bzw. Begleitung leistet zum Beispiel die städtische soziale Beratung im Rathaus. 
Städtische Angestellte werden bevorzugt bei der Vergabe von stadteigenen Woh-
nungen berücksichtigt. 
 
Gemäß dem Grundsatz “keine Ausgabe ohne Aufgabe” sieht die Verwaltung derzeit 
keinen Anlass, keine rechtliche Möglichkeit und auch keine personellen und finanziel-
len Ressourcen, das Projekt der Zeitmietverträge auszuweiten. 
 
Stattdessen müssen Stadtverwaltung und Stadtpolitik weiterhin gemeinsam an der 
Wohnbauplanung arbeiten, um gemeinsam den Rahmen für ein gutes und bezahlba-
res Wohnen in Fürstenfeldbruck auszubauen. Diese gestalterische Aufgabe liegt tat-
sächlich ganz klar in der Zuständigkeit der Stadt Fürstenfeldbruck.  
Um eine entsprechende Strategie entwickeln zu können, benötigt die Verwaltung 
Grundlagen, sprich Daten, auf deren Basis geplant werden kann. Dazu gehört die 
Bauleitplanung, die Moment von der Verwaltung fortgeführt wird, aber vielleicht auch 
ein zukünftiger Mietspiegel für die Abbildung und Nachverfolgung der Entwicklung 
des Mietmarktes. 
Durch solche Grundlagen können dann Maßnahmen eingesetzt und begründet wer-
den, um bestimmten unerwünschten Entwicklungen entgegen zu steuern oder auch 
zu prüfen, ob Eingriffe Wirkung zeigen. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen empfiehlt die Verwaltung dem Ausschuss für Integra-
tion, Soziales, Jugend und Sport, den Sachantrag Nr. 201 auf Durchführung des 
Konzepts Schlüsselmomente abzulehnen. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2282/2020 
 

2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, So-
ziales, Jugend und Sport 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Förderrichtlinien Soziales 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: Stst3: SozPlan Erstelldatum 30.10.2020 

Verfasser Höltl, Doreen Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet Stabsstelle Soziale 
Angelegenheiten 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Ausschuss für Integration, Sozia-
les, Jugend und Sport 

Entscheidung 16.11.2020 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Entwurf Förderrichtlinien Soziales 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport beschließt die „Richtlinien 
zur freiwilligen Förderung von ortsansässigen gemeinnützigen Vereinen, Verbänden 
und Organisationen im Bereich Soziales“ wie in Anlage 1 formuliert. 
 
Die Richtlinien gelten ab 01.01.2021. Ab diesem Zeitpunkt treten alle bisherigen Re-
gelungen zur freiwilligen Förderung im Bereich Soziales außer Kraft, die nicht an ei-
nen Vertrag oder einen Stadtratsbeschluss gebunden sind. 
 
Der Förderung im Rahmen dieser Richtlinien bleibt ein jährliches Budget in Höhe von 
10000,00€ zugeordnet. 
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Seite 2 

 

Referent/in Best / AG Die Linke / Die PARTEI
 

    Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in Glockzin / FW     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in     Wollenberg, Prof. Dr. / FDP Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck unterstützt den sozialen Bereich mit freiwilligen Leistun-
gen schon seit vielen Jahren. In der Vergangenheit gab es viele Einzelentscheidun-
gen, welche mit den Jahren die ursprünglich ausgearbeiteten Bewilligungsrichtlinien 
aufgeweicht haben. Außerdem wurden diese Richtlinien ursprünglich für die Bereiche 
Kultur, Soziales, Jugend und Sport gemeinsam verfasst. Nachdem es mittlerweile 
eigene Kultur -, Jugend -, und Sportrichtlinien gibt, sollen nun auch neue Richtlinien 
für den Bereich Soziales beschlossen werden.  
Die ursprünglichen Richtlinien sind ca. 30 Jahre alt, so dass an dieser Stelle nicht 
mehr darauf eigegangen werden muss. Stattdessen wurde der Entwurf der neuen 
Richtlinien für den Bereich Soziales an die Grundzüge der anderen städtischen 
Richtlinien angepasst. 
 
Die Ausarbeitung des Entwurfs wurde von der Arbeitsgruppe “Förderrichtlinien Sozia-
les” geleistet. Mitglieder waren: 

- Herr Prof. Dr. Klaus Wollenberg, Finanzreferent 
- Herr Peter Glockzin, Sozialreferent 
- Herr Adrian Best, Sozialreferent 
- Frau Silke Kruse, Amt Finanzwesen  
- Frau Rebecca Klatt, Amt Finanzwesen 
- Frau Doreen Höltl, Stabsstelle Soziale Angelegenheiten 

 
 
Zum Inhalt: 
 
Antragsberechtigte Einrichtungen: 
Es wurden die antragsberechtigten Einrichtungen präzisiert, so dass nur noch orts-
ansässige Organisationen eine Förderung in Anspruch nehmen können. Abweichend 
von bisherigen Regelungen wurde sozialen Initiativen die Möglichkeit eröffnet, För-
deranträge zu stellen (Nr. 1b).  
Die zu erbringende Eigenleistung der Antragsteller wurde bewusst offen formuliert 
(Nr. 1c). Der gesamte Finanzierungsplan soll ausschlaggebend für eine Beurteilung 
der Angemessenheit sein. Daher soll zukünftig die Prüfung der Anträge nicht in allei-
niger Verantwortung des Amtes der Finanzverwaltung liegen. Die Stabsstelle Soziale 
Angelegenheiten wird mitentscheiden. 
 
Fördergrundsätze (Nr. 2): 
Die Förderbereiche wurden genauer beschrieben, soziale Handlungsfelder beispiel-
haft ausformuliert. 
Die Förderarten bleiben fast unverändert. Nur die Unterstützung von Veranstaltungen 
durch einen Zuschuss von Teilnehmerbeiträgen fällt weg, da mit den Förderrichtlinien 
Einrichtungen im sozialen Bereich unterstützt werden und nicht einzelne Personen.  
Neben einer finanziellen Unterstützung bleibt die Möglichkeit bestehen, Raumnut-
zungen in städtischen Immobilien in Anspruch zu nehmen. Bei längerfristigen Nut-
zungen werden in der Regel Mietverträge geschlossen. Diese Nutzungen fallen aus 
dem Bereich der Förderrichtlinien und sind monetär im Haushalt der städtischen Im-
mobilienverwaltung wiederzufinden. 
Das Thema Mietkostenzuschuss wurde nicht extra formuliert, da die Einrichtungen 
diese unter Sachkosten ohnehin beantragen können.  
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Seite 4 

Das Verfahren zur Antragstellung (Nr. 3) wurde präzisiert und dahingehend verän-
dert, dass Förderungen im Laufe des ganzen Jahres beantragt werden können. Ein 
Antragsformular, welches zwingend vom Antragsteller auszufüllen ist, soll die Grund-
lage für eine realistische und faire Beurteilung des Fördergegenstandes bieten. 
Eine Entscheidung über die Förderung kann dadurch, dass es ein jährliches Budget 
geben soll, schnell getroffen werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass innovative 
Projekte zeitnah und themenaktuell umgesetzt werden können. 
Über die Vergabe von Förderungen bis zu einer Summe von 1500 € entscheidet die 
Stadtverwaltung nach den dann beschlossenen Förderrichtlinien. Förderanträge über 
diese Summe hinaus sind von den Sozialreferenten oder der Verwaltung in den Aus-
schuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport einzubringen und dort auch zu 
beschließen.  
Fördergelder können bewilligt werden, bis das Budget verbraucht ist. 
 
Höhe des Budgets: 
Die Summe ergibt sich aus den Ausgaben der vergangenen Jahre: Für soziale Ein-
richtungen im Bereich der Einzel- und Regelförderung wurden  
2018  9000,00€ 
2019  23100,00€  (davon Ökumenische Nachbarschaftshilfe Defizitausgleich 
    der Tagespflege 13600,00€) 
2020  9400,00€  
ausgegeben. 
Für 2021 wurden 8800,00€ bereits beantragt. 
Daher wird empfohlen, ein jährliches Budget für die sozialen Förderrichtlinien in Hö-
he von 10000,00€ festzulegen. 
 
Bestehende soziale Förderungen, die vertraglich oder per Stadtratsbeschluss ver-
einbart sind, bleiben von diesen Richtlinien unberührt. Die Finanzverwaltung wird die 
entsprechenden finanziellen Budgets den jeweilig zuständigen Sachgebieten zuord-
nen. 
 
Die neuen Förderrichtlinien für den Bereich Soziales sollen am 01. Januar 2021 in 
Kraft treten. 
Mit diesem Termin ist die Tätigkeit der Arbeitsgruppe “Förderrichtlinien Soziales” be-
endet. 
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Anlage 1 

1 
 

 
 
 

- Entwurf, Stand 06.11.2020 - 
 
 

Richtlinien der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck 
zur freiwilligen Förderung von ortsansässigen gemeinnützigen 
Vereinen, Verbänden und Organisationen im Bereich Soziales 
 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck unterstützt Vereine, Verbände, Organisationen und 
Initiativen, die im Gemeindegebiet Fürstenfeldbruck im sozialen und mildtätigen 
Bereich wirken, durch finanzielle Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinien. 
 
Durch die Bezuschussung von haupt-, neben- und ehrenamtlichen Engagements soll 
ein Stadtleben gefördert werden, wo ein vielfältiges, stabiles Netzwerk auf die 
unterschiedlichen sozialen Bedürfnisse der Bürger eingeht und innovative Ideen zum 
Wohle der Gemeinschaft umgesetzt werden können.  
 
Bestehende und zukünftige Förderverträge mit Einrichtungen sind von diesen 
Richtlinien nicht betroffen. 
 
 
 
1. Antragsberechtigte Einrichtungen 
 
Eine Förderung ist möglich, wenn eine antragstellende Einrichtung 

a) ihren Sitz im Gemeindegebiet Fürstenfeldbruck hat und im Rahmen der zu 
fördernden Aufgabe überwiegend für Fürstenfeldbrucker Bürger tätig ist; 

b) nach der Gemeinnützigkeitsverordnung anerkannt ist oder einer 
gemeinnützigen Dachorganisation angehört (Vereine und Verbände) oder 
wenn sie als Initiative dem Gemeinwohl der Stadt dient; 

c) eine angemessene Eigenleistung (z.B. durch Erhebung von 
Teilnahmebeiträgen oder Ableistung von Ehrenamtsstunden) in die zu 
fördernde Aufgabe einbringt; 

d) geordnete Finanz- und Kassenverhältnisse nachweist; 
e) öffentlich zugängliche Maßnahmen durchführt, die einen örtlichen Bezug zum 

Gemeindegebiet Fürstenfeldbruck haben. 
 
 
 
2. Fördergrundsätze 
 
2.1. Förderbereich 
 
Das Wirkungsfeld des zu fördernden Gegenstands muss zwingend im sozialen 
Bereich liegen.  
 
Förderbereiche sind: 

TOP Ö  14TOP Ö  14

101

Auss
ch

uss
 fü

r

In
te

gra
tio

n, S
ozia

les
,

Ju
gen

d u
nd S

port

16
.11

.20
20



Anlage 1 

2 
 

- Förderung benachteiligter Gruppen, Prävention durch Verbesserung von 
Lebensverhältnissen 

- Prävention durch frühzeitiges Aufgreifen von Schwierigkeiten 
- Integration von Einzelnen und Gruppen mit unterschiedlichen Lebensmustern, 

Förderung von Diversität 
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

 
 
Folgende Handungsfelder können dabei zum Beispiel unterstützt werden: 

- soziale Bildungsarbeit (z.B. in der Nutzung neuer Medien) 
- Dienstleistungen im unterstützenden Bereich, Hilfsdienste in der begleitenden 

Fallarbeit 
- Beratungsleistungen 
- Geschlechterspezifische Angebote 
- Gemeinschaftsfördernde Angebote 
- Angebote in der Verbindung Soziales und Nachhaltigkeit 

 
Es können sowohl Kernaufgaben der antragstellenden Einrichtung gefördert werden, 
als auch Projekte oder einzelne Veranstaltungen. 
 
 
2.2. Förderungsart 
 
2.2.1. Finanzielle Förderung 
 
Eine finanzielle Förderung kommt für folgende Kostenarten in Frage: 
 

- Personalkosten können ausschließlich in Projekten oder Veranstaltungen als 
Honorarkosten oder Aufwandsentschädigungen bezuschusst werden. 
 

- Sachkosten werden bei Projekten und Veranstaltungen bezuschusst. In 
begründeten Ausnahmefällen kann eine Förderung des Kerngeschäfts 
erfolgen (z.B. Materialzuschuss für besondere Beratungsthemen mit 
Alleinstellungsmerkmal,…) 
 

- Investitionsförderungen sind im Rahmen dieser Richtlinien möglich. 
Einrichtungen können für Anschaffungen oder Erneuerungen über 410€ netto 
(Schwellenwert für Anlagevermögen) eine Investitionsförderung erhalten.  
 

 
2.2.2. Wert der freien Nutzung 
 
Förderberechtigten Einrichtungen wird in städtischen Gebäuden nach Verfügbarkeit 
eine mietfreie Raumnutzung zur Verfügung gestellt. Betriebs- und Nebenkosten sind 
aus Eigenmitteln der Einrichtung zu bezahlen. 
 
 
 
2.3. Förderausschluss 
 
Eine Förderung ist nicht möglich: 
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- wenn zum gleichen Zweck bereits ein Förderantrag bei der Stadt 
Fürstenfeldbruck vorliegt bzw. bereits eine andere Förderung durch die Stadt 
Fürstenfeldbruck bewilligt wurde; 

- wenn mit der Förderung Kosten für den laufenden Betrieb bestritten werden 
sollen (regelmäßige Mitarbeiterkosten, Miete, Mietnebenkosten, Gebühren, 
Beiträge, etc.); 

- wenn mit der Förderung laufender Bauunterhalt oder Bauinvestitionen getätigt 
werden sollen; 

- für Einzelfallhilfen; 
- bei schul- und berufsqualifizierenden Aus- und Fortbildungen 
- für Kundgebungen und parteipolitische Aktionen 
- touristische Unternehmungen, reine Tanz- und Vergnügungsveranstaltungen 

 
 
 
3. Verfahren 
 
3.1. Zuständigkeit 
 
Die Abwicklung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens obliegt dem Amt 
Finanzverwaltung in Zusammenarbeit der Stabsstelle Soziale Angelegenheiten der 
Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck. 
 
 
3.2. Antragsverfahren 
 
Anträge auf Förderung sind vor Maßnahmenbeginn zu stellen und können ganzjährig 
für das laufende Haushaltsjahr schriftlich eingereicht werden. Antragsteller kann nur 
die zuwendungsempfangende Einrichtung sein. 
 
Der Antrag muss enthalten: 

- vollständig ausgefülltes Formular „Förderantrag Sozialer Bereich“ und den 
dazu gehörigen Nachweisen (siehe Formular) 

- Ggf. ergänzendes Maßnahmenkonzept bzw. eine Projektbeschreibung mit 
Zielsetzung und Zeitplan 

- Bei Anträgen auf Investitionszuschuss den Haushalts-/Wirtschaftsplan 
- Finanzierungs- und Kostenplan 

Der Antrag muss vom gesetzlichen Vertreter der Organisation unterzeichnet sein. 
Die Stadt Fürstenfeldbruck behält sich vor, vom Antragsteller weitere Unterlagen 
anzufordern. Unvollständige Anträge, die trotz Aufforderung nicht rechtzeitig 
vervollständigt werden, können nicht berücksichtigt werden. 
 
Dem Antragsteller wird die Entscheidung über seinen Antrag schriftlich mitgeteilt. 
 
 
3.3. Nachweispflicht 
 
Die Einnahmen und Ausgaben sind nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. 
Erfolgt dies nicht, kann keine Auszahlung stattfinden. Nachträgliche 
Mehraufwendungen werden nicht bezuschusst. 
Zu den Einnahmen sind alle Zahlungseingänge zu rechnen, die im Zusammenhang 
mit der Maßnahme entstanden sind oder noch entstehen werden. Zu den Einnahmen 
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zählen auch zu erwartende Zuschüsse anderer Zuschussgeber oder 
zweckgebundene Spenden. 
 
Die Förderung der Stadt Fürstenfeldbruck ist stets eine nachrangige Leistung. 
Führen nachträgliche, zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht bekannte 
Einnahmen zusammen mit dem städtischen Zuschuss zu einer Überfinanzierung, so 
entsteht eine Rückzahlungspflicht gegenüber der Stadt. 
 
 
 
4. Vergabe der Fördermittel 
 
Die Fördergelder werden in der Reihenfolge der schriftlichen Antragstellung 
vergeben. Die finanzielle Zuwendung erfolgt im Rahmen der im Haushaltsplan zur 
Verfügung stehenden Mittel. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. Die Zuschussgewährung für alle 
Einzelfördermaßnahmen liegt im Ermessen der Stadt Fürstenfeldbruck.  
 
Die Entscheidung über die Zuteilung trifft die Verwaltung bis zu einer Förderhöhe von 
max. 1500€ netto. 
Eine höhere Förderung im Einzelfall bedarf einer besonderen Begründung. Die 
Entscheidung darüber trifft der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und 
Sport nach Anhörung der Verwaltung und der zuständigen Stadtratsreferenten 
gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates.  
Fördergegenstände können über diese Richtlinien nur einmal bezuschusst werden.  
 
Eine Förderung erfolgt als Festbetragsfinanzierung. 
Vorschüsse werden grundsätzlich nicht geleistet. 
 
Eine Auszahlung der Zuschüsse erfolgt grundsätzlich erst nach Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung. 
Bewilligte, aber nicht in Anspruch genommene Förderungen verfallen mit Ablauf des 
15. Dezember des laufenden Haushaltsjahres. 
 
Auf die Förderung durch die Stadt Fürstenfeldbruck ist im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der geförderten Einrichtung in geeigneter Weise hinzuweisen. 
 
Zahlungen erfolgen durch Überweisung auf das Geschäftskonto der antragstellenden 
Einrichtung. 
 
Zuschüsse, die nicht bestimmungsgemäß verwendet oder die aufgrund falscher 
Angaben gewährt wurden, werden in voller Höhe zurück gefordert.  
Dies gilt auch für den rückwirkenden Wegfall der Gemeinnützigkeit. 
 
Die Stadtverwaltung hat bezüglich aller Antragsangaben ein Prüfungs- und 
Einsichtsrecht in die Unterlagen und Kassenbücher der Organisation. 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
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Die Richtlinien der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck zur freiwilligen Förderung von 
ortsansässigen gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bereich Soziales treten zum 01.01.2021 in Kraft. Sie ersetzen die bisherigen 
Regelungen zur freiwilligen Förderung im sozialen Bereich sowie Beschlüsse des 
Ausschusses für Integration, Soziales, Jugend und Sport. 
 
 
Fürstenfeldbruck, den  
Stadt Fürstenfeldbruck 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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